
Mit der Stadt Hohenmölsen und den Ortschaften Webau, Werschen und Zembschen

Nr.: 8 Jahrgang 19 31. Juli 2009 

der Stadt Hohenmölsen

Amtsblatt

Wohin?

Mölser 
VeranstaltungstippsUnsere Stadt braucht Ihre Unterstützung.

Werte Bürgerinnen und Bürger, werte Vereine,

Hohenmölsen braucht Sie. Denn wir haben die Chance, beim enviaM Städtewettbewerb 2009 
bis zu 15.000 Euro für ein gemeinnütziges Projekt – Unser Ziel 2009: ein Keramikbrennofen 
für die Grundschule Hohenmölsen – zu gewinnen.  Dafür brauchen wir jeden Teilnehmer. 
Die Konkurrenz ist stark, immerhin tritt unsere Stadt gegen 29 Städte und Gemeinden an.

Die Aufgabe: Am Herbstmarktsonntag, 6. September 2009, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 
19:00 Uhr muss sich die Stadt Hohenmölsen, wie bereits im vergangenen Jahr,  in einem 
Triathlon beweisen. Auf einem Laufband oder einem Rudergerät oder einem Fahrrad von 
enviaM geben die  Teilnehmer ihr Bestes und legen so viele Kilometer wie möglich zurück. 
Je mehr mitmachen, desto besser sind die Gewinnchancen. Ich hoffe deshalb besonders auf 
die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler des Agricolagymnasiums Hohenmölsen und 
der Sekundarschule Hohenmölsen, der Eltern und Lehrer aller Hohenmölsener Schulen, der 
Vereine, Sportgemeinschaften und allen anderen Fitness-Begeisterten.

Der Stadt, die die meisten Kilometer zurückgelegt hat,  winken 15.000 Euro, der Zweiten 
12.000 Euro und der Dritten 10.000 Euro. Die Plätze 4 bis 10 erhalten zwischen 5.000 Euro 
und 1.500 Euro. Auch die Plätze 11 bis 30 gehen nicht leer aus: jeder erreichte Kilometer 
bringt 3 Euro. Zusätzlich können wir in einem Energiequiz mit unserem Wissen bis zu 
300 Euro gewinnen.  

Nähere Informationen zum Ablauf und zu den Spielregeln erhalten Sie bei folgenden 
Ansprechpartnern:
 Stadtverwaltung Hohenmölsen, Sozialamt, Frau Rutkowski, Tel. 034441 / 42-230
 Wobau Hohenmölsen, Frau Siegmund, Tel. 034441 / 48322  

Anmelden können Sie sich unter den genannten Telefonnummern. Die registrierten Teilnehmer 
finden Sie unter www.wobau-hhm.de. 

PS: Um die ganze Sache noch etwas spannender und attraktiver zu  machen, hat sich unsere 
WOBAU Hohenmölsen GmbH noch folgendes „Zusatzbonbon“ ausgedacht:

Zusätzlich wird zu einem individuellen Teamwettstreit an den einzelnen Geräten im stünd-
lichen Rhythmus aufgerufen. Das beste Team je Gerät erhält ein Preisgeld von 333 Euro und 
dabei ist egal, wie viele Sportler in einem Team pro Stunde antreten. 
        

Also dann: Spenden Sie Energie – für einen guten Zweck.
Ich zähle auf Ihre Unterstützung!

Ihr Bürgermeister
Hans Dieter von Fintel

ZWA Bad Dürrenberg
Bereitschaftstelefon:

0163  54 25 020

01.08.2009
14:00 Uhr Familientag
 Freigelände der Freizeitein-
 richtung, Am Stadion

ganztägig Strandfest
 Freizeitpark Pirkau

21:00 Uhr Disko mit „Orion“
 Sportplatz Goethestr.

08.08.2009
10:00 Uhr 14. Mondseelauf 
 Freizeitpark Pirkau

15.08.2009
14:00 Uhr Tanztag und Konzert in der
 Erlebniskirche Wählitz

28. – 30.08.2009 
 13. Drachenfest
 Freizeitpark Pirkau

30.08.2009
17:00 Uhr HORIZONTE Gottesdienst
 in der Erlebniskirche Wählitz

Änderungen vorbehalten!

gez. Ungewiß
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Bauamt

Information

Werte Einwohnerinnen und Einwohner,

Am 31.08.2009 ist wieder die Zahlung der Niederschlagswasser-
Entsorgungsgebühr durch die Nutzer der Niederschlagswasser-
Entsorgungssysteme  für das laufende Jahr fällig.

Dies betrifft nicht die Ortschaften Werschen und Zembschen.

Ich bitte Sie, die in den Jahren 2007 bzw. 2008 erlassenen Bescheide 
zu beachten.
Die Gebühr ist unter Angabe des Buchungszeichens bis zum genannten 
Termin an folgende Bankverbindung zu überweisen:

 Konto-Nummer: 810 572
 BLZ: 120 300 00
 Kreditinstitut: Deutsche Kreditbank Halle

Sollten Sie der Stadt Hohenmölsen eine diesbezügliche Einzugser-
mächtigung erteilt haben, wird die Gebühr zum Fälligkeitstermin 
abgebucht.

gez. Karger
Leiter Bauamt

Stadt Hohenmölsen

Bekanntmachung 
Bildung von Wahlvorständen für die Wahlbezirke der Stadt 

Hohenmölsen zur Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 
am 27. September 2009

Gemäß §§ 8 Abs. 1 und  9 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 
1594) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. März 2008 
(BGBl. I S 394)  i.V. mit dem § 6 und 8 Bundeswahlordnung (BWO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der 2. Verordnung zur Änderung der 
Bundeswahlordnung und der Europawahlordnung vom 3. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2378), fordere ich hiermit die im Wahlgebiet der 
Stadt Hohenmölsen vertretenen Parteien und Wählergruppen sowie 
alle interessierten wahlberechtigten Bürger auf, mir bis zum

Montag, dem 10. August 2009
Vorschläge zur Berufung von Mitgliedern der Wahlvorstände in 
den Wahlbezirken der Stadt Hohenmölsen einzureichen oder sich 
persönlich als Vorstand oder Beisitzer für die Wahlvorstände zur 
Verfügung zu stellen.

1. Die vorzuschlagenden Personen müssen
- Bürger des Wahlgebietes sein, in der sie als Beisitzer für die 

Wahlvorstände tätig sein wollen und Deutsche im Sinne des 
Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind

- das 18. Lebensjahr vollendet haben 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet eine Wohnung 

inne haben oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten
- nicht vom Wahlrecht (§ 13 BWG) ausgeschlossen sein.

2. Die Mitglieder der Wahlvorstände üben ein Ehrenamt aus. Ich 
weise darauf hin, dass die Ablehnung der Übernahme eines 
Wahlehrenamtes  oder das Ausscheiden aus einem Wahlehrenamt 
sich nach § 11 der BWG und § 9 BWO richtet und eines wichtigen 
Grundes bedarf.

 Die Übernahme eines Wahlehrenamtes können ablehnen:
- Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung,
- Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen 

Bundestages oder eines  Landtages,
- Wahlberechtigte, die am Wahltage das 65. Lebensjahr vollendet 

haben,
- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass Ihnen die Für-

sorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderer 
Weise erschwert,

- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringen-
den beruflichen Gründen oder durch Krankheit oder Gebre-
chen oder aus einem sonstigen wichtigen Grunde gehindert 
sind, das Amt ordnungsgemäß auszuüben.

  
3. Die Berufung als Mitglied des Wahlvorstandes bzw. Beisitzer für die 

Wahlvorstände erfolgt für die Bundestagswahl nach § 6 Abs. 6 BWO.

4. Der Wahlvorstand besteht aus einem Wahlvorsteher als Vorsit-
zenden, seinem Stellvertreter und weiteren 3 bis 7 berufenen 
Wahlberechtigten als Beisitzer.

5. Auslagenersatz für Inhaber von Wahlehrenämtern sowie die 
Zahlung von Erfrischungsgeld in Höhe von 21,00 Euro erfolgt 
nach § 10 BWO.

Hohenmölsen, 31. Juli 2009

von Fintel 
Bürgermeister

Bekanntmachung
der zur konstituierenden Sitzung des Stadtrates 

der Stadt Hohenmölsen am 2. Juli 2009 gefassten Beschlüsse

Beschluss-Nr. V./1/2009
Beschluss über die Gültigkeit der Wahl zum Stadtrat der Stadt 
Hohenmölsen

Beschluss-Nr. V./2/2009
Beschluss über die Gültigkeit der Wahl zum Ortschaftsrat der Ort-
schaft Werschen

Beschluss-Nr. V./3/2009
Beschluss über die Gültigkeit der Wahl zum Ortschaftsrat der Ort-
schaft Webau

Beschluss-Nr. V./4/2009
Beschluss über die Gültigkeit der Wahl zum Ortschaftsrat der Ort-
schaft Zembschen

Beschluss-Nr. V./5/2009
Beschluss über die Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine 
Ausschüsse

Beschluss-Nr. V./6/2009
Beschluss über die Hauptsatzung der Stadt Hohenmölsen

gez. von Fintel
Bürgermeister

Stadt Hohenmölsen
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Hauptamt

Aufgrund des § 7 i.V. mit §§ 6 und 44 Abs.1 Ziff.1 Gemeindeordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 in der zurzeit 
gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Hohenmölsen in seiner 
Sitzung am 02.07.2009 folgende Hauptsatzung beschlossen:

I. ABSCHNITT 
BENENNUNG VON HOHEITSZEICHEN

§ 1 Name, Bezeichnung

Die Gemeinde führt den Namen „Stadt Hohenmölsen“.
Sie hat den Status einer kreisangehörigen Stadt mit deren Pflichten 
und Aufgaben.

§ 2 Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Die Stadt führt ein Wappen. 
 Das Wappen der Stadt ist geteilt in Rot und Gold; oben im roten 

Feld eine silberne Burg mit Zinnenturm, unten im goldenen Feld 
auf grünem Boden ein springender roter Hirsch verfolgt von einem 
roten Jagdhund.

(2) Die Flagge ist schwarz-gelb gestreift. (Querform: Streifen waa-
gerecht verlaufend, Längsform: Streifen senkrecht verlaufend) 
und mittig mit dem Stadtwappen belegt.

(3) Die Stadt führt ein Dienstsiegel. Das Dienstsiegel enthält das Bild des 
Wappens der Stadt und oben die Umschrift „Stadt Hohenmölsen“.

 Zur Unterscheidung enthalten die Dienstsiegel eine Nummerie-
rung, die in der Umschrift unten angeordnet ist. Das Dienstsiegel 
entspricht folgendem Siegelabdruck:

II.ABSCHNITT 
ORGANE

§ 3 Der Stadtrat

(1) Der Gemeinderat besteht aus den ehrenamtlichen Mitgliedern 
und dem hauptamtlichen Bürgermeister. Die Vertretung  der 
Einwohner (Gemeinderat) führt die Bezeichnung „Stadtrat“.

(2) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates führen die Bezeich-
nung Stadtrat oder Stadträtin.

(3) Der Stadtrat ist im Rahmen der Gesetze für alle Angelegenheiten 
der Stadt zuständig, soweit nicht der Bürgermeister kraft Geset-
zes zuständig ist oder der Stadtrat ihm oder den beschließenden 
Ausschüssen bestimmte Angelegenheiten übertragen hat.

(4) Der Stadtrat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und 
sorgt beim Auftreten von Missständen in der Verwaltung für 
deren Beseitigung durch den Bürgermeister.

§ 4 Vorsitz im Stadtrat

(1) Der Stadtrat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus der Mitte 
der ehrenamtlichen Mitglieder (Stadträte) einen Vorsitzenden 

Hauptsatzung der Stadt Hohenmölsen

und bestimmt zwei Stellvertreter für den Verhinderungsfall. Die 
Stellvertreter führen nach der Reihenfolge der Vertretungsbe-
fugnis die Bezeichnung „erster“ bzw. „zweiter stellvertretender 
Vorsitzender des Stadtrates“.

(2) Sind der Vorsitzende und beide Stellvertreter verhindert, so 
übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied des Stadtrates 
den Vorsitz.

(3) Der Vorsitzende kann mit der Mehrheit der Mitglieder des Stadt-
rates abgewählt werden. Eine Nachwahl ist unverzüglich durch-
zuführen. Die Stellvertreter können durch Beschluss abberufen 
werden. Eine Nachbesetzung ist unverzüglich vorzunehmen.

§ 5 Ausschüsse des Stadtrates

Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden 
ständigen Ausschüsse:
1. als beschließende Ausschüsse gemäß § 47 Abs. 1 GO LSA

- den Haupt- und Finanzausschuss
- den Bauausschuss

2. als beratende Ausschüsse gemäß § 48 Abs. 1 GO LSA:
- den Sozial –, Bildungs- und Kulturausschuss
- den Rechnungsprüfungsausschuss

§ 6 Beschließende Ausschüsse

Der Haupt- und Finanzausschuss besteht aus 7 Stadträten und dem 
Bürgermeister als Vorsitzenden.
Der Ausschuss bestimmt aus den ehrenamtlichen Mitgliedern einen 
stellvertretenden Vorsitzenden.
Der Hauptausschuss berät die Beschlüsse des Stadtrates vor. Ab-
schließend entscheidet er über:
(1) die Ernennung, Einstellung und Entlassung der Beamten des 

mittleren Dienstes sowie die Einstellung, Eingruppierung und 
Entlassung der Arbeitnehmer in den Entgeltgruppen 7 bis 9 jeweils 
im Einvernehmen mit dem Bürgermeister

(2) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs.3 Ziffer 7 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt , deren Vermögenswert 
mehr als 10.000 €  bis 50.000 € beträgt

(3) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs.3 Ziffer 13 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt, deren Vermögenswert 
10.000 € bis 50.000 € nicht übersteigt

(4) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs.3 Ziffer 16 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen Anhalt, deren Vermögenswert 
mehr als  10.000 € bis 50.000 € nicht übersteigt

(5) der Abschluss von Vergleichen im Sinne des § 44 Abs.3 Ziffer 16 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt, sofern der 
Wert des Nachgebens (ohne Kosten) 10.000 €  übersteigt

(6) der Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Dauer-
schuldverhältnissen, bei denen die Stadt Anbieter der Haupt-
leistungspflicht ist, mit einer Laufzeit von mehr als 2 Jahren bis 
5 Jahren und mit einem Kostenvolumen von 5.000 € bis 50.000 € 
pro Jahr. Dies schließt die Entscheidung über wesentliche Ver-
tragsbedingungen ein.

(7) Vergaben nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen 
(VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und der 
Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) über 
30.000 €.

Der Haupt- und Finanzausschuss berät den Stadtrat in Angelegenhei-
ten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und gibt entsprechende 
Empfehlungen.
Der Bauausschuss besteht aus 6 Stadträten, aus deren Mitte unter 
Beachtung der Zuteilung nach d’Hondt der Vorsitzende bestimmt 
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wird.  Soweit es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung 
handelt, entscheidet der Bauausschuss abschließend über: 
(1) die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Vorhaben 

während der Aufstellung eines Bebauungsplanes (§ 36 i. V. m. § 
33 BauGB),

(2) die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die 
jeweilige Angelegenheit für die städtebauliche Entwicklung von 
grundsätzlicher Bedeutung ist (§ 36 i. V. m. § 34 BauGB),

(3) die Zulässigkeit  von Maßnahmen und Vorhaben innerhalb des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes, wenn die jeweilige 
Angelegenheit die städtebauliche Entwicklung beeinflusst,

Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder ist eine Angelegenheit eines 
beschließenden Ausschusses dem Stadtrat zur Beschlussfassung zu 
unterbreiten.

§ 7 Beratende Ausschüsse

Den im Folgenden genannten Ausschüssen sitzt ein ehrenamtliches 
Mitglied des Stadtrates vor:

1. Sozial-, Bildungs- u. Kulturausschuss
2. Rechnungsprüfungsausschuss

Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen im Stadtrat in der 
Reihenfolge der Höchstzahlen nach d’ Hondt zugeteilt. Bei gleichen 
Höchstzahlen entscheidet das Los, das der Vorsitzende des Stadtrates 
zieht. Die Fraktionen benennen die Ausschüsse, deren Vorsitze sie 
beanspruchen, in der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen 
den Vorsitzenden aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden 
Stadträte. Die Fraktion, die den Vorsitzenden stellt, benennt auch den 
Vertreter für den Verhinderungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen 
Ausschuss angehörenden Stadträte der Fraktion.

Der Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss besteht aus 6 Stadträten. 
Er berät den Stadtrat in sozialen Angelegenheiten sowie solchen der 
Kultur, Schule, Jugend und Sport und gibt entsprechende Empfehlun-
gen. Der Bürgermeister kann jederzeit an den Sitzungen teilnehmen. 
Auf Verlangen ist ihm das Wort zu erteilen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 3 Stadträten. Er ist 
ein Kontrollorgan des Stadtrates. Er hat das Recht, die Abwicklung 
aller finanziellen Angelegenheiten der Stadt zu prüfen und kontrolliert 
die Jahresrechnung der Stadt Hohenmölsen.

§ 8 Geschäftsordnung

Das Verfahren im Stadtrat und in den Ausschüssen wird durch eine 
vom Stadtrat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 9 Bürgermeister

Der Bürgermeister erledigt neben den aufgrund von Rechtsvorschrif-
ten wahrzunehmenden Aufgaben und den vom Stadtrat übertragenen 
Aufgaben in eigener Verantwortung die Geschäfte der laufenden Ver-
waltung. Hierzu gehören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, 
die nach bereits festgelegten Grundsätzen entschieden werden und 
keine wesentliche Bedeutung haben oder die im Einzelfall einen 
vermögenswert von 30.000 € nicht übersteigen.

Darüber hinaus werden ihm folgende Angelegenheiten zur selbständi-
gen Erledigung übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt: 
(1) die Entscheidung über Widersprüche in Angelegenheiten des 

eigenen Wirkungskreises; das gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten 
mit den Aufsichtsbehörden,

(2) die Einstellung und Entlassung der Arbeitnehmer in den Entgelt-
gruppen 1 - 6 TVöD,

(3) Vergaben nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen 
(VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und der 
Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)  bis 
30.000 € je Einzelfall

(4) Erteilung der Genehmigung für die Verwendung des Stadtwappens 
durch Dritte

(5) Rechtsgeschäfte im Sinne des  § 44 Abs. 3 Ziffer 7 der Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt, deren Vermögenswert 
10.000 € nicht überschreitet. Die Entscheidungszuständigkeit 
schließt die Entscheidung über alle Bedingungen des jeweiligen 
Rechtsgeschäfts ein.

(6) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs.3 Ziffer 10 bezüglich 
Kreditaufnahmen im Rahmen der Ermächtigung der genehmigten 
Haushaltssatzung bis zu 500.000 € im Einzelfall und Umschul-
dungen bis zu 1.000.000 € im Einzelfall

(7) Abschluss von Leasingverträgen, soweit der monatliche Leasing-
betrag 1.500 € nicht übersteigt

(8) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer 13 der GO LSA, 
sofern es sich um Verträge einer förmlichen Ausschreibung oder 
um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, deren Vermö-
genswert 10.000 € nicht überschreitet.

(9) die Führung von Rechtsstreitigkeiten gemäß § 44 Ziffer 22 der 
Gemeindeordnung für  das Land Sachsen-Anhalt mit einem 
Streitwert bis zu 10.000 € 

(10) der Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Dauer-
schuldverhältnissen, bei denen die Stadt Anbieter der Haupt-
leistungspflicht ist, mit einer Laufzeit bis zu 3 Jahren und mit 
einem Kostenvolumen von bis zu 5.000 € pro Jahr. Dies schließt 
die Entscheidung über wesentliche  Vertragsbedingungen ein

(11) der Abschluss von Dauerschuldverhältnissen mit unbestim-mter 
Laufzeit, die durch ordentliche Kündigung jederzeit beendet 
werden können,

(12) Stundung von Forderungen sowie Niederschlagung und Er-lässe 
bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000 € im Einzelfall im Sinne 
von § 44 Abs.3 Ziffer 16

(13) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall bis 
zu 20.000 € gelten als unerheblich und werden dem Bürgermeister 
zur Bewilligung übertragen.

§ 10 Zulassung von Bewerbern für die Wahl 
zum Bürgermeister

Der Stadtrat entscheidet nach Vorberatung durch den Haupt- und 
Finanzausschuss über die Zulassung der Bewerbungen für die Wahl 
zum Bürgermeister auf der Grundlage der geltenden Vorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt und des Kom-
munalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt.

§ 11 Gleichstellungsbeauftragte

(1) Zur Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern bestellt der Stadtrat auf Vorschlag des 
Bürgermeisters eine in der Verwaltung hauptberuflich Tätige 
und betraut sie mit der Gleichstellungsarbeit. Von ihren sonstigen 
Arbeitsaufgaben ist die Gleichstellungsbeauftragte entsprechend 
zu entlasten. 

(2) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten ist widerruflich. 
Über die Abberufung entscheidet der Stadtrat im Einvernehmen 
mit dem Bürgermeister. Einer Abberufung bedarf es nicht bei 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Ausübung ihrer Tätigkeit un-
abhängig. An den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
kann sie teilnehmen. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches 
ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

(4) Sofern erforderlich, werden im Rahmen der geltenden Vorschriften 
nähere Regelungen zu den Aufgaben und den Kompetenzen der 
Gleichstellungsbeauftragten in einer besonderen Dienstanweisung 
des Bürgermeisters im Einvernehmen mit dem Stadtrat festgelegt.
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III. ABSCHNITT 
UNTERRICHTUNG UND BETEILIGUNG DER 

EINWOHNER

§ 12 Einwohnerversammlung

(1) Der Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein. Er setzt 
die Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veranstaltung fest. 
Die Einladung ist ortsüblich bekannt zu machen und soll in der Regel 
14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Die Einladungsfrist 
kann bei besonderer Dringlichkeit auf drei Tage verkürzt werden.

(2) Einwohnerversammlungen können auf Teile des Stadtgebietes 
beschränkt werden.

(3) Der Bürgermeister unterrichtet den Stadtrat in seiner nächsten Sitzung über 
den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesentlichen Ergebnisse.

§13 Einwohnerfragestunde

(1) Der Stadtrat hält vierteljährlich in der öffentlichen Sitzung eine 
Einwohnerfragestunde ab. Der Vorsitzende des Stadtrates legt in 
der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde fest.

(2) Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Beginn und das Ende 
der Fragestunde fest. Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein 
Einwohner ein, kann sie geschlossen werden. Die Fragestunde 
soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein. 

(3) Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner An-
schrift berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen 
zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Inte-
resse, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Angelegenheiten 
der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Einwohnerfra-
gestunde sein.

(4) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch 
den Bürgermeister oder den Vorsitzenden des Stadtrates. Eine 
Aussprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in 
der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche 
Antwort, die innerhalb von sechs Wochen erteilt werden muss.

§ 14 Bürgerentscheid

Ein Bürgerentscheid findet ausschließlich über die in § 26 Abs. 2 
Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt genannten 
wichtigen Angelegenheiten der Stadt Hohenmölsen statt.

IV. ABSCHNITT 
EHRENBÜRGER

§ 15 Ehrenbürger

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes der Ge-
meinde bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates.

V. ABSCHNITT 
ORTSCHAFTSVERFASSUNG

§ 16 Ortschaftsverfassung

(1) In folgenden Ortschaften wird die Ortschaftsverfassung gemäß 
§ 86 ff. GO LSA eingeführt:
(a) Webau, bestehend aus den Ortsteilen Webau, Wählitz und Rössuln
(b) Zembschen, bestehend aus den Ortsteilen Zembschen und Keutschen
(c) Werschen, bestehend aus den Ortsteilen Werschen und Oberwerschen

(2) Die Zahl der Mitglieder in den Ortschaftsräten wird wie folgt festgelegt:
 (a) Ortschaft Webau 7 Mitglieder
 (b) Ortsteil Zembschen 5 Mitglieder
 (c) Ortsteil Werschen 5 Mitglieder

(3) Für Angelegenheiten des Verfahrens der Ortschaftsräte, die 
nicht durch Gesetz, besondere Rechtsvorschriften oder in einer 
besonderen Geschäftsordnung geregelt sind, gilt im Übrigen die 
Geschäftsordnung des Stadtrates gemäß entsprechend.

§ 17 Aufgaben der Ortschaftsräte

(1) Den Ortschaftsräten werden über die in § 87 Abs. 1 GO LSA ge-
nannten Angelegenheiten hinaus folgende weitere Aufgaben zur 
Erledigung übertragen, soweit im Haushaltsplan entsprechende 
Mittel veranschlagt werden.

(2) Die Beschlussfassung über die Ausgestaltung, Unterhaltung und 
Benutzung von öffentlichen Einrichtungen einschließlich Ge-
meindestraßen, soweit deren Bedeutung nicht über den Bereich 
der jeweiligen Ortschaft hinausgeht,
- die Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums
- die Förderung der örtlichen Vereinigungen 
- die Beschlussfassung über Verträge über die Nutzung von 

Grundstücken und beweglichem Vermögen innerhalb einer 
Wertgrenze bis 500 Euro

- die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einer 
Wertgrenze von 500 € 

Der Bürgermeister bereitet im Einvernehmen mit dem Ortsbürger-
meister die Beschlüsse des Ortschaftsrates vor und führt sie aus.

§ 18 Vertretung

Bei repräsentativen Aufgaben in der Ortschaft kann sich der Bürger-
meister durch den Ortsbürgermeister vertreten lassen; im Übrigen ist 
der Ortsbürgermeister hinzuzuziehen.

VI. ABSCHNITT 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

§ 19 Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, 
erfolgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im 
Amtsblatt der Stadt Hohenmölsen.

(2) Sind Pläne, Karten, Zeichnungen oder andere Anlagen selbst eine 
bekannt zu machende Angelegenheit oder Bestandteil einer bekannt 
zu machenden Angelegenheit, so kann diese durch Auslegung 
während der Dienststunden ersetzt werden (Ersatzbekanntma-
chung). Auf die Ersatzbekanntmachung wird unter Angabe des 
Gegenstandes, des Ortes und der Dauer der Auslegung im Amtsblatt 
der Stadt Hohenmölsen hingewiesen. Die Auslegungsfrist beträgt 
zwei Wochen, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

(3) Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse erfolgt – sofern 
zeitlich möglich auch bei einer gemäß § 51 Abs. 4 Satz 5 GO LSA 
formlos und ohne Frist einberufenen Sitzung – durch Aushang in 
den nachfolgend aufgeführten Anschlagtafeln spätestens 3 Tage 
vor dem Sitzungstag:

	 •	 Markt	1	 neben	Rathaus
	 •	 Großgrimmaer	Straße	 Am	Platz	des	Bergmanns
	 •	 Thomas-Müntzer-Straße	 Eingang	zur	Kirche
	 •	 Brunnenplatz	 öffentliche	Grünfläche
	 •	 August-Bebel-Straße	46	 südliche	Giebelseite
	 •	 Wilhelm-Pieck-Straße	24	 Giebelseite

In der Ortschaft Webau:
	 •	 OT	Webau	 Postplatz	8
	 •	 OT	Wählitz	 Bäckerei	Hanke,	Wiesenstraße
	 •	 OT	Rössuln	 Verkaufsstelle	 Spar,	 Am	 Park				 
   (unterhalb Haus Nr.12)    
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In der Ortschaft Werschen:
	 •	 OT	Werschen	 am	Gemeindeamt,	Hauptstraße	40
	 •	 OT	Oberwerschen	 Siedlungstraße

In der Ortschaft Zembschen:
	 •	 OT	Zembschen	 Bushaltestelle,	Lindenstraße
	 •	 OT	Keutschen	 Spielplatz,	Ringstraße

(4) Der Aushang darf frühestens am Tage nach der Sitzung abge-
nommen werden.

(5) Die Bekanntmachung von Tagesordnung, Zeit und Ort von Sit-
zungen der Ortschaftsräte erfolgt, sofern zeitlich auch möglich 
auch bei abgekürzter Ladefrist, abweichend von Absatz 1 durch 
Aushang in den Anschlagtafeln der betreffenden Ortschaft.

(6) Zum Nachweis der ordnungsgemäßen Bekanntmachung sind der 
Aushangtag und der Abnahmetag auf dem Aushangsgegenstand 
mit Datum und Unterschrift eines Bediensteten zu vermerken.

(7) Soweit bundes- oder landesrechtliche Vorschriften eine abwei-
chende Form der öffentlichen Bekanntmachung vorschreiben, 
gehen sie der in dieser Satzung getroffenen Regelung vor.

VII. ABSCHNITT 
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 20 Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher 
und männlicher Form.

§ 21 In-Kraft-Treten

Diese Hauptsatzung tritt mit dem Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt treten die Hauptsatzung der Stadt 
Hohenmölsen in der Fassung vom 14.07.2005 sowie die Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung in der Beschlussfassung vom 15.05.2009 
außer Kraft.

Genehmigungsvermerk:
Für o. g. Satzung wurde mit Schreiben vom 03.Juli 2009 beim Bur-
genlandkreis die Genehmigung gem. § 7 Abs. 2 GO LSA beantragt.

Die Satzung wurde am 03.07.2009 unter dem AZ: 151103/H/00.235 
durch die Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises genehmigt und 
wird hiermit ausgefertigt.

Hohenmölsen, den 29. Juli 2009

von Fintel
Bürgermeister

Sozialamt

Mitteilung

Mit Beginn des Schuljahres 2009/10 befindet sich 
die Grundschule Hohenmölsen 

im Gebäude des Agricolagymnasium, Agricolaweg 1, 
06679 Hohenmölsen.

Die Grundschule ist unter der Telefon- und Fax-Nr. (03 44 41) 3 31 68 
zu erreichen.

gez. Grabs

Mit Wirkung vom 1. Juli 2009 trat die amtliche Änderung des Straßen-
namens für folgende Straßen in 06679 Hohenmölsen in Kraft:

 Weißenfelser Straße 1-9  in Lützener Straße
 Pegauer Straße 1-12 in  Lützener Straße
 Friedensstraße 21-30 in  Lindenstraße

Wie bereits im Amtsblatt der Stadt Hohenmölsen vom 31. März 2009 
angekündigt, haben die betroffenen Grundstückseigentümer ihre neue 
Anschrift durch die Stadtverwaltung Hohenmölsen SG Liegenschaf-
ten mitgeteilt bekommen, mit der Aufforderung zur Änderung ihrer 
Personaldokumente bis zum 31. August 2009. Nach Aussage des 
Bürgerbüros sind bisher ca. 40% der betroffenen Bewohner dieser 
Verpflichtung nachgekommen.
Diese Ummeldung ist kostenlos. Privatrechtlich notwendige Ände-
rungen bleiben dabei unberührt.

Eine weitere Verpflichtung besteht für die betroffenen Grundstücks-
eigentümer, die neu zugeordnete Hausnummer in kürzester Frist am 
Grundstückszugang, von der Straße aus gut sichtbar und bei Dunkelheit 
beleuchtet, anzubringen (§ 11 Abs. 1 Gefahrenabwehrverordnung der 
Stadt Hohenmölsen vom 14. April 2005). Als Hausnummern sind 
arabische Ziffern zu verwenden. Bei Hausnummern mit zusätzlichen 
Buchstaben sind große Buchstaben zu verwenden. Die Hausnummer 
muss von der Fahrbahnmitte der Straße aus, zu der das Grundstück 
(Anschrift) gehört, lesbar sein.
 
Nicht vorhandene oder nicht erkennbare Hausnummern sind eine 
Gefahr für die Grundstücksbewohner und stellen eine Ordnungs-
widrigkeit dar.

Das Auffinden der Wohnanschrift für Einsatz- und Zustelldienste 
sowie auch für Besucher wird durch fehlende Hausnummern und 
Briefkästen erheblich erschwert und kann für den Grundstücksbe-
wohner schwerwiegende Folgen haben. Die alte Hausnummer soll 
ungültig gemacht werden und mindestens ein halbes, maximal ein 
Jahr, neben der neuen Hausnummer verbleiben. Ungültig heißt, die alte 
Hausnummer ist von links unten nach rechts oben zu durchkreuzen, 
so dass sie noch lesbar ist. Diese Verfahrensweise soll in der Über-
gangszeit das Auffinden der Anschriften erleichtern.
Durch das Ordnungsamt werden die Änderungen der Anschriften 
und Hausnummern nach Fristablauf kontrolliert.

gez. H. Brauer 
Amtsleiter Ordnungsamt      

Änderung Straßennamen und Hausnummer

Ordnungsamt
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Die in diesem Teil geäußerten Meinungen und Beiträge müssen nicht mit der Meinung der 
Redaktion übereinstimmen.Nichtamtlicher  Teil

Die Kirchengemeinden Hohenmölsen geben bekannt

Evangelische Kirchengemeinde Katholische Kirchengemeinde

Die Katholische Mariengemeinde 
Hohenmölsen-Teuchern lädt ein:

Sonntag, 2. August 2009:
 08:00 Uhr Eucharistiefeier in Teuchern
 09:30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenmölsen und Segensfeier
  zu Beginn des neuen Schuljahres
  mit anschließendem Kirchencocktail

Gottesdienste 
in den verschiedenen Kirchen

8. So. n.Trinitatis  02.08. 10:15 Uhr  Hohenmölsen
  18:00 Uhr  Muschwitz, Muschwitzer
   Sommer Barock
9. So. n.Trinitatis  09.08. 10:15 Uhr Keutschen
  14:00 Uhr  Göthewitz
10. So. n.Trinitatis 16.08.  10:15 Uhr  Hohenmölsen
   Taufgottesdienst

Gemeindefest am 23.August
14:00 Uhr Gottesdienst in St. Peter Hohenmölsen

anschließend gemütliches Kaffetrinken im Pfarrgarten
Je nach Appetit können Sie dann Roster vom Grill,  

ein Glas Wein oder Bier genießen.

12. So. n. Trinitatis 30.08. 10:15 Uhr Jaucha

Freitag 04.09.  18:00 Uhr Hohenmölsen
  Ökumenischer Marktgottesdienst  

Treffpunkte im Gemeindehaus
Der Mütterkreis trifft sich am Dienstag,
den 11. August um 19:00 Uhr im Gemeindehaus. 

Frauenhilfe-Treff (SeniorInnenkreis)
am 12. August  um 14:30 Uhr Gemeindehaus

Frauenklönabend am 13. August, 19:30 Uhr im Gemeindehaus.
(Hier sind immer wieder neugierige Frauen eingeladen.!!!)

Krabbelgruppe 8. August 15:00 Uhr
Kindertreff (Christenlehre) ist jeden Freitag ab 15:30 Uhr (ab dem 
14. August). Da können alle (!) Kinder kommen!

Flötengruppe, donnerstags ab 16:00 Uhr
Gitarrengruppen, mittwochs ab 14:30 Uhr 

Gesprächskreis: „Glaube, Kirche und Religion“,
am 25. August 19:30 Uhr im Gemeindehaus. (Hier treffen sich u.a. 

Menschen, die nicht in der Kirche sind, aber sich über Glaube, 
Kirche und Religionen informieren wollen.)

Gospelchor Celebrate Proben in Theißen, Pfarrhaus
immer montags von 19 bis 21 Uhr.

Chor Muschwitz, freitags 19:00 Uhr ehem. Schule Muschwitz.

Konfirmanden für das kommende Schuljahr 
mögen sich bitte im Gemeindebüro melden.

Es gibt noch Plätze für unsere Gemeindefahrt nach Potsdam 
am 16. September! Wer hat Lust mitzufahren? 

Melden Sie sich bitte umgehend im Gemeindebüro.

Konzert in St. Peter Hohenmölsen – 1. August 17:00 Uhr 
Orgel und Gesang  Bernd Nagel (Bad Bentheim)

Mezzosopran Doreen Busch (Weißenfels)
„Laßt uns singen von der Gnade des Herrn“ 

mit Werken von Händel, Mendelssohn-Bartholdy, Purcell 
und anderen Jubilaren des Jahres 2009

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
für den Pfarrbereich Hohenmölsen, Altmarkt 10

donnerstags, 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr,  Tel. (03 44 41) 2 29 10

Sonntag, 9. August 2009:
 08:00 Uhr Eucharistiefeier in Teuchern
 10:00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenmölsen

Samstag, 15. August 2009:
  Hochfest der Aufnahme Mariä in den Himmel
 14:00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenmölsen
  Schüler- und Familiegottesdienst

Sonntag, 16. August 2009:
 08:00 Uhr Eucharistiefeier in Teuchern
 10:00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenmölsen

Sonntag, 23. August 2009:
 08:00 Uhr Eucharistiefeier in Teuchern
 10:00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenmölsen

Sonntag, 30. August 2009:
 08:00 Uhr Eucharistiefeier in Teuchern
 09:30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenmölsen
  und Kirchencocktail

Allen Leserinnen und Lesern des Amtsblattes
einen schönen, erlebnisreichen, frohen Urlaub!

Donnerstag, 6. August 2009:   Fest der Verklärung des Herrn:
 13:30 Uhr Senioren-Nachmittag in Hohenmölsen
 12:45 Uhr Abfahrt des Kirchenbullis von der Hl. Kreuz-Kirche
  in Teuchern
  Thema: Verklärung des Herrn 
  Im werden – schon und noch nicht!

Was wir in  Wort und Tat in der ver-
fallenden Währung unserer Zeit auf 
dem Konto der Menschlichkeit und 
Liebe einzahlen, das wird unmittelbar 
eingetauscht in ein ewiges Guthaben 
bei Gott.
Die Liebe ist keinem Kursverfall und 
keinen Kursschwankungen unterwor-
fen, bei  Gott – sie zählt!

Ulrich Lüke, Kirche in WDR5, 
Februar 2009
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Kleingartenverein ,,Neues Leben“ e.V.

Am Freitag wurde mit dem Fackelzug traditionell das Kinder- und 
Gartenfest mit instrumentaler Begleitung der Schalmeienkapelle 
Wernsdorf eröffnet. Im Anschluss gaben die Musikanten einen Ein-
blick in ihr vielseitiges Repertoire. Parallel dazu wurde mit dem 
Preis-Kegeln und Schießen begonnen.
Am Samstagvormittag wurde ein Programm mit einer lehrreichen und 
interessanten Vorführung des Hundesportvereins Langendorf gezeigt.
Gleichzeitig ging das Preis-Kegeln und Schießen in die zweite Runde. 
Nach dem Festumzug und der Ansprache unseres Vorsitzenden wur-
den die Stände geöffnet. Ob beim Kuchenbasar, Tombola, Drogerie 
Augustin, dem Handarbeitszirkel, der Fa. Pierre Lang sowie dem 
Stand der IGBCE, überall herrschte reges Treiben.
Das bunte Unterhaltungsprogramm wurde mit den Tanzmäusen und 
der Kindergruppe der Sunflowers mit ihren wunderbaren Kostümen 
und hervorragenden Tänzen eingeleitet. Zauberer ,,Clown Arno“ 
sorgte mit seinem Auftritt für ein abwechslungsreiches Kinder- und 
Familienprogramm. Die Tauchaer Ohrwürmer mit ihren Gesangstiteln 
rundeten das Programm ab.   
Auch auf der Kinderfestwiese war tolle Stimmung. Ob beim Kin-
derschminken, Basteln, Glücksrad, Malen, Hüpfburg, Dosenwerfen, 
Preisangeln, Ponykutsche, Knüppelkuchenbacken und Sudoku, für 
alle Kinder war etwas dabei. Der Kin-derfestmeister im Tischtennis 
wurde ermittelt. 
Ein Höhepunkt am Abend war die Super-Modenschau mit dem AWG 
Modecenter und den Models mit Kindern aus unserer Anlage. Außer 
Sommerkleidung wurde in diesem Jahr auch Arbeitskleidung vorge-
führt.  Danach wurde die Siegerehrung im Tischtennis, Preisschießen 
und Preiskegeln durchgeführt.
Ronnys Disko aktivierte alle Tanzfreudigen auf der Festwiese. Es 
wurde bis spät in die Nacht auf Tanzfläche und Bühne das Tanzbein 
geschwungen. So war die Tanzveranstaltung ein würdiger Abschluss 
für unser diesjähriges Fest.
Ein Dankeschön geht an das Team der Gartengaststätte unter der Lei-
tung von Frau Neumann für die gute und vielseitige gastronomische 
Betreuung während unseres Festes. Allen Sponsoren, Gewerbetrei-
benden und Beteiligten gilt es für die Vorbereitung und Durchführung 
des Festes zu danken. Ohne ihre Unterstützung ginge nichts.
Auch im kommenden Jahr, wenn wir unser 55-jähriges Bestehen der 
Gartenanlage und unser 50-jähriges Kinder- und Gartenfest feiern 
wollen, hoffen wir auf die Unterstützung aller Helfer und Sponsoren.
 
Wir danken für die freundliche und großzügige Unterstützung: 
Burgenlandkreis, Stadt Hohenmölsen, Pulverbeschichtung Busch, 

Naturstein Zech, Heizung-Sanitär Junghans, Baufirma Petermann, 
Engelmann-Transporte e.V. Engelmann, IGBCE Ortsgruppe Hohen-
mölsen, Rübner-Automobile GmbH, EP Sport & Werbung, Fern-
wärme GmbH Hohenmölsen-Webau, Ford  Autodienst Weißenfels, 
FTI Bader GmbH, Goldschmiede B. Swiekatowski, Straßenreini-
gung G. Bach, Krone Landtechnik, Landtechnik-Instandsetzung- 
u. Dienstleistung, Mecklenburgische Versicherungsagentur F. Todte, 
Neue Apotheke, OIL Tankstelle Th. Hofmann, Allianz Versiche-
rung AG T. Bauz, Allianz Versicherung AG B. Holtfreter, Physio-
therapie S. Buschhardt, Reisebüro Borlachreisen J. Pregla, Rewe-Markt 
Lätsch oHG, Sparkasse Burgenlandkreis, Teppich-Profi M. Finkas, 
Kosmetikstudio A. Schäfer, Blumenhaus am Südhang G. Bieler/A. 
Müller, Schwäbisch Hall M. Baumgarten, toom-Baumarkt Borau, HUK 
Coburg H. Müller, Fa. Klex S. Gillert, Gasthof Jaucha A. Blättner, Groß- 
handel Franz Kerstin, Fliesenfachgeschäft Schumann, Brauerei Kös- 
tritz, Getränke Andreas, Drogerie Augustin, Quelle Agentur Kalisch/
Lisker, Bäckerei Werner, Autohaus Schulze Tagewerben, Malerbetrieb 
A. Schäfer, Osterland Landwirtschafts GmbH Teuchern.
 
Wir danken den Frauen des SV Großgrimma für die Unterstützung 
mit der Bastelstraße auf der Kinderfestwiese, den Kegel- und Tisch-
tennisfreunden vom SV Hohenmölsen für die Unterstützung bei den 
Wettkämpfen, dem SKZ Lindenhof, der Fam. Knipper und Grtfd. 
K. Fuchs für ihre Aktivitäten auf der Kinderfestwiese.

Das Festkomitee 

Rückblick auf das 49. Kinder u. Gartenfest 
Kleingartenverein ,,Neues Leben“ e.V. Hohenmölsen am 03.07. und 04.07.2009

BUERO-COM
TELEFON – INTERNET – SERVICE

Wolfgang Meißner   •   Am Wendehammer 7
Tel.:	(034441)	44	94	44		•	Fax:	(034441)	4	19	86

e-mail: Buero-com@t-online.de

•	 Entstörung und Installation 
von ISDN und Internetanschlüssen 
über W-LAN, LAN Modem und Router

•	 Programmierung von TK-Anlagen,
Faxgeräten, Anrufbeantwortern 
und IP-Telefonie

•	 Vertrieb und Einbau altersgerechter
Telefontechnik (Notruf) und Zubehör
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Senioren-Video-Club
AWO Pfl egeheim

Mittwoch, 05.08.2009, 14.30 Uhr
 Kaffeenachmittag mit dem Vortrag

 „Wie helfe ich mir selbst bei Altersbeschwerden.“

gez. Berndt 

Im Oktober 2007 wurden im Burgenlandkreis die ersten jungen Frauen 
zu Schutzengeln „ernannt“ und damit gebeten, ihren großen Einfluss 
auf die jungen Männer dazu zu nutzen, von Fahrten unter der Wirkung 
von Alkohol und /oder Drogen sowie vom Rasen abzuhalten. Denn 
Anliegen dieser Aktion ist es, durch verantwortungsvolles Handeln 
sinnloses Leid, schmerzvolle Erfahrungen und zerstörte Träume 
vermeiden zu helfen.

Hallo Schutzengel,
willkommen zur 2. Schutzengelpar-
ty des Burgenlandkreises in Zeitz!

Am Sonnabend, dem 15. August 2009 
findet ab 20.00 Uhr in Zeitz im 
Moritzburg-Schlosshof die 2. Schutz-
engelparty des Burgenlandkreises 
statt. Landrat Harri Reiche bedankt 
sich damit für euer Engagement als 
Schutzengel und begrüßt außerdem 
die neuen Schutzengel.
Moderator Thomas Garding sorgt 
dafür, dass die Party richtig abgeht. 
Live auf der Bühne rockt DINa4.

Wie schon bei der ersten Party auf dem Hussiten-Kirschfest in 
Naumburg im letzten Jahr wird es auch wieder eine Verlosung geben. 
Reisegutscheine, Ballonfahrten, Fahrsicherheitstraining und weitere 
tolle Preise sind zu gewinnen.

Einlass ist ab 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Eingang müsst ihr 
nur euren Schutzengelausweis vorlegen. Natürlich könnt ihr auch euren 
Freund mitbringen. Denn schließlich stehen auch die jungen Männer 
hinter der Idee. Und ohne sie wäre es ja auch keine richtige Party.
Wie ihr zur Party und wieder zurück kommt? Na klar, mit dem Bus. 
Und das kostenlos. Von allen zentralen Orten im Burgenlandkreis 
könnt ihr ins Partyvergnügen starten.

Weitere Infos unter www.burgenlandkreis.de und 
www.ich-bin-dein-Schutzengel.de

Das Schutzengel-Projekt 
eine gemeinsame Initiative von

Burgenlandkreis, Polizeirevier Burgenlandkreis 
und ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V.

Der Seniorenklub Großgrimma
informiert!

Donnerstag, 06.08.2009, 14:00 Uhr
 Leitungssitzung im Bürgerhaus

Donnerstag, 20.08.2009, 14:00 Uhr
 Kaffeenachmittag im Bürgerhaus

gez. U. Busch

Satzerstellung, Werbegestaltung, Fraktursatz, Bildbearbeitung
einfarbiger und vollfarbiger Digital- & Offsetdruck

... von der Visitenkarte bis zum Buch ...

BILD-POSTKARTEN
MIT IHREN FOTOS

10 Postkarten
10 x 15 cm

von Ihrer Speicherkarte
(SD, MS, MS duo, MMC, USB)

5,50 €
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Schätze im Stadtarchiv...  –  ...in alten Akten geblättert.

Archivrecherche und Text: Rolf Kirsten
Bilder: Stadtarchiv, Stadtchronik, Rolf Kirsten
Bildbearbeitung: Ingo Bochnig

Wird fortgesetzt…

Licht und Kraft für Hohenmölsen
„Selbsthilfe“

Gaskraftanlage wie in der Kaschützmühle Hohenmölsen

Handel, Handwerk und Gewerbe halfen sich in der Zeit vor der 
Elektrifizierung selbst, denn Hohenmölsen verfügte noch nicht über 
Gas bzw. Elektrizität, so dass einiges in Eigeninitiative gelöst wurde.

1898
In der Jacob‘schen Ziegelei am Hegereiterweg (Clara-Zetkin-Straße), 
kommt nach dem Neubau eines Ringofens ein Benzinmotor, Fabrikat 
Deutz, zum Antrieb eines Lehmaufzuges aus der Grube, eines Ton-
schneiders und der Ziegelpresse zur Aufstellung.

In der Schlosserei Rübner, Lützener Straße (Friedensstraße), erfolgt 
ein Anbau an die Werkstatt zum „Aufstellen eines kleinen Motors“ 
zum Antrieb von Werkzeugmaschinen.

Der Eisenwarenhändler Fuhrmann, Weißenfelser Straße (August-
Bebel-Str.), und der Wirt des Bahnhofsrestaurantes errichten Azetylen-
Gasanlagen zur Beleuchtung ihrer Anwesen.

1899
Der Buchbindermeister Jahn und der Klempnermeister Davids, 
beide Weißenfelser Straße, nehmen ebenfalls Azetylen-Gasanlagen 
für Gewerbe und Wohnhaus in Betrieb. Das Gebäude für den Gas-
entwickler bei Jahn wurde aus Sicherheitsgründen im Garten in die 
Erde eingelassen und mit einem leichten Dach versehen, so dass bei 
einer möglichen Explosion das Dach nach oben wegfliegen konnte, 
aber die Nachbargrundstücke nicht beschädigt wurden.

1901
Fleischerei Peilicke, Weißenfelser Straße, Inbetriebnahme eines 3 
PS-Benzinmotors zum Antrieb von Fleischereimaschinen. 
Bäckermeister Große, Naumburger Straße (Bahnhofstraße), führt 
ebenfalls Azetylen-Gasbeleuchtung ein.

1902 
Sandgrube Held, An der Aue, Aufstellung eines 3 PS-Benzinmotors 
zum Antrieb der Winde für den Sandwagenaufzug aus der Grube.

einem Anbau am Mühlengebäude. (Das Motorgebäude, in dem später 
ein Elektromotor zum Einsatz kam, steht heute noch, das Gaserzeu-
gerhäuschen ist abgebrochen.) Diese Motorenanlage nutzte zeitweilig 
der Zimmermeister Finsterwalder zum Antrieb eines provisorischen 
Sägewerkes zwischen Feldweg und Mühle, bis er 1906 sein eigenes 
Sägewerk in der Mauerstraße in Betrieb nahm.

1905 
Der Konsumverein Hohenmölsen, Lützener Straße, errichtet eine 
elektrische Licht- und Kraftanlage. Ein 12 PS-Dieselmotor treibt 
eine Dynamomaschine von 8,2 KW Leistung bei 110/150 Volt 
Gleichstrom. Parallel geschaltet ist eine Akkumulatorenbatterie 
von 135/181 Amperestunden bei 3 bzw. 10stündiger Entladung. Die 
Bäckereimaschinen trieb ein Motor über Transmissionen an, eine 
elektrische Brunnenpumpe versorgte den Betrieb mit Wasser. Die 
Beleuchtung erfolgte mit Glühlampen, Hof und Toreinfahrt wurden 
von je einer Lichtbogenlampe erhellt.

Der Stadtgutbesitzer Reinichen, Altmarkt, erbaut ein „Motorhäus-
chen“ für einen Motor für landwirtschaftliche Maschinen. (verm. 
Benzinmotor)

Die „Dampfziegelei Gebr. Hannß“ eröffnet ihren Betrieb am Bahnhof. 
Der Name sagt es: Antrieb mit Dampfkraft. (Dazu mehr in einem 
späteren Beitrag)

1906 
Der Glasermeister Pfefferkorn in der Marienstraße motorisiert seinen 
Handwerksbetrieb. 

Der Zimmermeister Finsterwalder in der Mauerstraße (heute Klemp-
nerei KGSH) eröffnet ein Sägewerk. Ein 15 PS-Dieselmotor treibt 
über Transmission ein Horizontalgatter, eine Langholzkreissäge und 
eine Pendelsäge. Dieser Motor war noch bis in die 1950er Jahre in 
Betrieb. Ein ehem. Schulkamerad von mir, dessen Eltern seinerzeit 
Besitzer des Betriebes waren, erzählte mir bei einem Klassentreffen, 
dass er als Junge öfters einmal in der Apotheke eine Flasche Äther 
holen musste. Mit einem „Ätherrausch“ in der Luftansaugung sprang 
der Diesel leichter an. 

Der Ziegeleibesitzer Jacob, Hegereiterweg (Clara-Zetkin-Straße), ins-
talliert im neuerbauten Wasserturm der Ziegelei einen Heißluftmotor 
zum Antrieb einer Brunnenpumpe für Haus und Ziegeleibetrieb.

1911 
Kinobesitzer Kuntze, Am Schießplatz (Franz-Spiller-Platz), eröff-
net ein in seinem Wohnhaus durch Umbau entstandenes Kino. Die 
Betriebsspannung für den „Kinematographenapparat“ von 65 Volt 
Gleichstrom liefert eine Dynamomaschine angetrieben von einem 
5 PS-Benzolmotor mit magnetelektrischer Zündung.

1912 
Die Stadt erhält Anschluss an das Elektrizitätsnetz und damit Licht 
und eine einfache und günstige Antriebskraft.

1904 
Kaschützmühle, Inbetriebnahme eines 10 PS-Deutz-Gasmotors zum 
Antrieb der Mühle bei ungünstigen Wasserverhältnissen durch Müh-
lenbesitzer Roland. Die Gaserzeugung erfolgte in einem Generator, in 
dem Briketts zur Vergasung kamen. Aufstellung findet die Anlage in 
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Kita „Spatzennest“

Am 15. Mai 2009 feierte die Kita „Spatzennest“ ihr 25-jähriges 
Jubiläum und alle waren herzlich eingeladen.
Humorvoll und lustig überrachte Herr Kenkewitz die Kinder mit 
„Jürgen‘s-Lieder-Kiste“, wo er die Kinder zum Mitmachen animier-
te und sie gemeinsam tolle Kinderlieder sangen. Die Erwachsenen 
fanden es auch ganz lustig.

Was war sonst noch los?!
Pony-Reiten, Kindereisenbahn, Zuckerwatte, Glücksraddrehen, 
Kinderschminken und Hüpfburg
Besucher konnten eine Festzeitung erwerben.

Für Essen und Trinken wurde gesorgt.
Die Kindereisenbahn der Familie Lant war der Renner. Dieses Angebot 
wurde durch Spenden finanziert.

Deshalb möchen sich die Kinder und unser Team recht herzlich 
bei allen Sponsoren bedanken.
KGSH, Jens Weihrauch, Fernwärme GmbH, Stadt-Apotheke Hohen-
mölsen - Kahnt und Mitbrodt OHG, Projektierungsbüro Forkel und 
Waren, Steinmetzmeister W. Zech, Grunert Schwimmbadtechnik, 
Montagebau Grunert, Autohaus Kittel, Reiner Winter, Henseleit 
und Ziegler GbR, Steven Hauer, Firma Junghans, Peter Klepsch - 
Mecklenburgische Versicherung, Schuhmode Baumer, Carsten Erler 
- Mecklenburgische Versicherung und Ingo und Jana Erler.

Sachpreise erhileten wir von:
Büroservice Zorbau, Weltladen Hohenmölsen, Foto Körsten & Winter, 
Drogerie Augustin, Goldschmiede Swiekatowski, MIBRAG, Ammer-
Küchen, Quelle Agentur Hohenmölsen, Sprakasse Burgenlandkreis, 
Frau Klenke, Neue Apotheke Hohenmölsen, Firma Grunert und 
Familie Winter, Rechtsanwalt Hoffmann, Hannelore Schneider, 
Autohaus Rübner, Herr Schiffner - Versicherung, BARMER, Herr 
Strohschein von der Freizeiteinrichtung und Gewerbetreibenden der 
Stadt Weißenfels und Zeitz fürs Glücksrad von denen sehr viele von 
Frau Kuhn und ihrer Tochter organisiert wurden.
Gefreut haben wir uns über den Besuch unseres Bürgermeisters, 
Herrn von Fintel, und Frau Rutkowski, die uns ihre Glückwünsche 
am Vormittag überbrachten und den Kindern tolle Geschenke zur 
Bewegungsförderung überreichten. *berrascht, mit einem kleinen 
Geschenk haben uns auch die kinder und Erzieher der Tita „Anne 
Frank“. Als Dankeschön hatten unsere Kinder unser selbstgedichtetes 
Jubiläumslied vorgesungen.
Ebenfalls möchten wir uns bei denen bedanken, die uns bei der Vor-
bereitung des Festes unterstützt haben:
Eltern und Großeltern, fleißige 1-Euro-Kräfte, den eingesetzten 
Hausmeistern, Mitarbeitern des städtischen Buahofes sowie der 
Freizeiteinrichtung, Frau Hauffe und Frau Stange.

Vielen Dank
Das Team der Kita „Spatzennest“ um Frau Heinze

Feier zum 25-jährigen Jubiläum ein Höhepunkt für die Kinder

Muschwitzer Sommerbarock 
am 2. August, 18:00 Uhr, Muschwitzer Kirche 

Brigida Böttcher zeigt 
„Engel, Schutzpatrone und anderes himmlisches Personal“
Keramische Arbeiten /Arbeiten auf Papier und Seide etc.

anschließend
Sommer-Konzert – Junge Musik 

Richard und Robert Jirsak, Weißenfels

Folkstanztag und Mittelalterkonzert 
in der Wählitzer Erlebnis-Kirche

15. August 13:00 - 20:00 Uhr
Getanzt werden Tänze in Reigen, in der Gasse, im Kreis…

Angeleitet und instrumental begleitet von der Gruppe
Peat Cut (Berlin). Das Mittelalterkonzert gestaltet die Gruppe 

Gampelspiel (Berlin).    Eintritt frei!

Am 25.Juni 2009 wurden im Beisein des Landrates Herrn Reiche, 
des Bürgermeisters der Stadt Hohenmölsen Herrn von Fintel sowie 
des Kreisbrandmeisters Kamerad Schubert ein neues Hilfelösch-
fahrzeug (HLF 20/16) von der Firma IVECO MAGIRUS in Dienst 
gestellt. Außerdem waren zur Fahrzeugübergabe Vertreter des alten 
und neuen Stadtrates , Vertreter aus allen Ortsfeuerwehren der Stadt 
Hohenmölsen und der künftigen Ortsfeuerwehren Aupitz, Granschütz 
und Taucha anwesend. Die Herolde des Fanfarenzuges Hohenmölsen 
unterstützten diesen Höhepunkt musikalisch. 
Mit diesem modernen Fahrzeug wurde ein weiterer Schritt zur Si-
cherheit der Bevölkerung unserer Stadt sowie über die Stadtgrenzen 
hinaus getan.

Am gleichen Tag erhielten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr 
ihren Wimpel mit dem Schriftzug „WIR SIND DIE ZUKUNFT“ 
und dem Stadtwappen . Er ist für die Kinder und Jugendlichen Ehre 
und Verpflichtung zugleich. Sie bedanken sich bei den Sponsoren: 
Landrat Herrn Reiche, Kamerad Norbert Voigt (Sportgaststätte 
Großgrimma), Pflegedienst Reimann

Die Kameraden der OF Hohenmölsen bedanken sich auf diesem 
Wege recht herzlich für eine Spende bei dem Kreistagsvorsitzenden 
Herrn Stier.

Michael Geißler, Stadtwehrleiter

Feierliche
Fahrzeug-
übergabe
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Mit einem lachenden und einem weinenden Auge kann man das 
17. Heimatfest 2009 betrachten. Ein gelungenes Fest, was leider schon 
vorbei ist, Freude auf das nächste Jahr.

Die Organisation des diesjährigen Heimatfests stellte neue Anforde-
rungen. Der Fanfarenzug der Stadt Hohenmölsen fragte vor einem 
Jahr an, ob wir gemeinsam feiern möchten. Der Fanfarenzug wird 
25. Geburtstag. Man entschloss sich, die Feierlichkeiten mit dem 
Heimatfest zu verbinden.

Mit dem Böllerschießen des SV Nessatal 1891 und dem traditionellen 
Fassbieranstich wurde das 17. Heimatfest 2009 eröffnet.                    
Bei den sportlichen Wettkämpfen wie Handball, Kegeln, Volleyball und 
Fußball war für alle Altersklassen etwas an diesem Wochenende dabei.
Am Abend begleitete der Fanfarenzug der Stadt Hohenmölsen 
unseren Fackelumzug vom Marktplatz bis auf das Großgrimma ér 
Sportgelände. Die Band „EL 34“ heizte den Jugendlichen und den 
Junggebliebenen richtig ein.

Am Samstag und Sonntag konnten die Kinder wieder viel im Rip-
pachtal erleben. Die Bastelstraße war genauso ein Anziehungspunkt, 
wie unsere Hüpfburg.
Es folgte der Höhepunkt am Samstag mit einem großen Musikfest. 
Der Fanfarenzug der Stadt Hohenmölsen feierte seinen 25.Geburtstag 
mit weiteren ca. 420 Musikanten und vielen Besuchern. 
Bei einem grandiosen Konzert stellten die geladenen Vereine ihr 
großartiges Können unter Beweis. Ein absoluter Leckerbissen für 
Freunde der Fanfarenmusik. Zum Gratulieren kamen die Fanfarengarde 
Frankfurt/O., das Freie Fanfarenkorps Alt-Laatzen, der 1.Triebeser 
Fanfarenzug, der Kinder- und Jugendfanfarenzug WEMA Aschers-
leben, der Fanfarenzug Berlin-Marzahn, das Schalmeienorchester 
Taucha und der Fanfarenzug des KSC Strausberg. Eine besondere 
Überraschung dabei war der Auftritt des eigens für diesen Tag zusam-
mengestellten Ehemaligenzugs des Fanfarenzuges aus Hohenmölsen.
Die zahlreich erschienen Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. 
Die Tombola war am Samstag ein voller Erfolg. Da es keine Nieten 
im Topf gab, war sie schon am Sonnabend ausverkauft.
Das Festzelt füllte sich am Abend, denn DJ Udo legte für alle Besucher 
etwas auf. Die Tanzfläche war gut gefüllt und nur für die Überraschun-
gen wurde Platz gemacht. Die Mädels der Cheerdance-Tanzgruppen 
von Diana Reinsperger eröffnete das abendliche Showprogramm. 
Die Handballdamen und die Fußballer überraschten die Gäste mit 
stimmungsvollen Einlagen.

An dem Sonntag stand das BERGMANNS-Turnier auf dem Pro-
gramm. Die Fußballer von Schwarz-Gelb Deuben nahmen den Pokal 
mit nach Hause.

Für die Kinder fand im Rippachtal eine Ritterolympiade, ein Anzie-
hungspunkt für Groß und Klein, statt.
Im Festzelt zur Kaffeetafel spielte die Band „Redwood“.
Das „Spiel ohne Grenzen“  ist für viele Besucher eine Höhepunkt und 
der Abschluss des Heimatfestes beim SV Großgrimma.
Niemand kannte die gestellten Aufgaben, welche unter dem Motto 
„Urlaub – Mit dem Flieger nach Mallorca“ standen.
Das „alte“ Organisationsteam stellte sich dem Spiel gegen den Fan-
farenzug der Stadt Hohenmölsen. Die Teams, die Zuschauer und alle 
Organisatoren hatten viel Spaß und feuerten beide Mannschaften an.
Mit einem Platzkonzert des Fanfarenzugs der Stadt Hohenmölsen 
klang das 17. Heimatfest aus. Dem Gastwirtehepaar des Sportler-
heims, Familie Vogt, möchten wir für die gute Zusammenarbeit und 
Bewirtung an den 3 Tagen  auch Dankeschön sagen.

An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal bei allen Sponsoren, 
Organisatoren, Mitwirkenden, den fleißigen Helfern und unseren 
Sportlerinnen und Sportlern recht herzlich bedanken, ohne die dieses 
gelungene Fest nicht denkbar gewesen wäre.

Für die freundliche und großzügige Unterstützung danken der 
SV Großgrimma: 

ADAM Tank- und Apparatebau Deumen, Allianz Generalvertretung 
Ronald Janich, Anwaltsbüro Bernd Hoffmann, Apotheke Kirschberg-
center, Arztpraxis Thomas Pillert, Augenarztpraxis Frau Gahlert, 
Augenoptikermeister Hans-Peter Grauke, Autoservice Bernt GmbH, 
Bach Containerdienst Tornau, Barbier B, EP Werbung, Fernwärme 
GmbH Hohenmölsen-Wählitz, Ford Autodienst Weißenfels, Foto-
Uhren-Schmuck Inh. S. Körsten und K. Winter, FTI Bader GmbH, 
GALA-MIBRAG-Service GmbH, Goldschmiedemeister Swieka-
towski Hohenmölsen, Hair-Look GmbH Hohenmölsen, Hoch- und 
Tiefbau GmbH, Jeans & More, Kahnt/Mitbrodt oHG, Krone Land-
technik, Krüger-Optik Hohenmölsen, Landtechnik, Instandsetzung u. 
Dienstleistung GmbH, Mecklenburgische Versicherung Agentur Frank 
Todte, MIBRAG mbH, Kosmetikstudio Jenny Möckel, Naumburg 
Dentaltechnik Meinhardt & Hanh, Neue Apotheke Hohenmölsen, 
Notarin Heide Hoffmann, OIL-Station Thomas Hofmann, Otto ś 
Schänke, Physiotherapie Silvia Buschardt, POOS Sportwerbung, 
Pulverbeschichtung Busch GmbH, Reisebüro – Borlach Reisen – 
Inh. Jens Pregla, Reisebüro Am Markt, Renault Autohaus Schulze, 
REWE-Markt, Lätsch – oHG, Sparkasse Burgenlandkreis, Sportline 
Hohenmölsen, Teppich-Profi Marcel Finkas Hohenmölsen, Versiche-
rungsbüro Steven Hauer

 Diana Kelka Olaf Müller
 SV Großgrimma Fanfarenzug der Stadt Hohenmölsen

Rückblick auf drei tolle Tage auf dem Sportgelände des SV Großgrimma

Rechtsanwalt
Mathias Griesbach

  Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsberatung und anwaltl. Vertretung 
vor Gerichten und Behörden, z.B. bei 
Kündigung - Lohnrückstand - Mobbing -
Abmahnung - Vertragsgestaltung ...
Lindenstr. 22 06679 Hohenmölsen 
Tel. 39 86 87 www.die-schwurhand.de

Strandfest am Mondsee –  Samstag, 01.08.2009
 10:00 Uhr Spiel und Spaß mit Clown Tortellini und Baronelli,
  Spiele im und am Wasser, Piratencasting, Schatzsuche,
  Tatoos für alle Spielmobil und Bungeetrampolin
 15:00 Uhr Neptunfest mit den Zeitzelmännchen
 20:00 Uhr Abendprogramm im Festzelt mit Live Band „LD24“

14. Mondseelauf – Samstag, 08.08.2009, 10:00 Uhr

Funkertreffen des Ortsverbandes X 40 Altenburger Land
 Samstag/Sonntag, 08.-09.08.2009

Drachenfest mit den Burgenlandkytern
 Samstag/Sonntag, 28.-29.08.2009

Freizeitpark Pirkau im August 2009
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Arbeitnehmer betreuen wir von A-Z im 
Rahmen einer Mitgliedschaft bei der
Einkommensteuererklärung,
wenn Sie Einkünfte ausschließlich 
aus nichtsselbständiger Tätigkeit 
haben und Ihre Nebeneinnahmen 
aus Überschusseinkünften (z. B. 
Vermietung) die Einnahmegrenze 
von insgesamt  9.000 bzw. 

 18.000 nicht übersteigen.

kostenloses Info-Telefon:
0800 - 1 81 76 16

Internet:	www.vlh.de		•		e-mail:	vlh@vlh.de

Beratungsstelle:

06679 Hohenmölsen
August-Bebel-Straße 1
Tel.: 03 44 41 - 2 26 65
Fax: 03 44 41 - 2 26 65

Bürozeit:
 Mo. 14.30-17.30 Uhr
 Mi. 9-12 Uhr u.  14.30-17.30 Uhr
 Do. 9-12 Uhr
 oder nach Vereinbarung.

L o h n s t e u e r h i l f e v e r e i n

Hohenmölsen. Frei nach dem Motto „Mit 
Musik und guter Laune“ lädt die bekannte 
Show Primavera aus Berlin am 31.10.2009 
um 17:00 Uhr wieder in das Bürgerhaus Ho-
henmölsen zu einer lustigen Musik-Comedy-
Show ein. Die Berliner Sänger mit Witz und 
Charme, Herz und Schnauze, lassen Strauss, 
Lehár und andere bekannte Komponisten mit 
Sketsch und Comedy aufeinander prallen. 
Die Künstler versprechen einen vergnüg-
lichen Abend mit bekannten und beliebten 
Melodien aus „Die Fledermaus“, „Die drei 
von der Tankstelle“, „My Fair Lady“ u.a. 

Erleben Sie musikalische Glanzlichter mit 
Frack und Zylinder. Ein Highlight für alle 
Freunde der heiteren Muse!

Karten sind für 17,- €
 im Bürgerhaus (03 44 41) 4 22 50,
 im Bürgerbüro (03 44 41) 4 22 15 und
 in der Stadtinfo (03 44 41)  4 18 05 
erhältlich.

gez. Henry Müller      

Monat August

Samstag, 08.08.2009 10:00 Uhr Feierstunde zum Schulanfang
Donnerstag, 20.08.2009 14:00 Uhr Kaffeenachmittag Seniorenclub Großgrimma

VORSCHAU:

Samstag, 26.09.2009 14:00 bis 19:00 Uhr Ausstellung „Welt der Reptilien“
Sonntag, 27.09.2009 11:00 bis 18:00 Uhr Ausstellung „Welt der Reptilien“

Sonntag, 11.10.2009 15:00 Uhr VINSOVANKA 
   Böhmische Blasmusik und Swing aus Prag

Samstag, 31.10.2009 17:00 Uhr PRIMAVERA – Operetten-Comedy-Show

gez. G. Haubenreißer, Bürgerhaus

Operetten-Comedy-Show
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SV Großgrimma e.V.

SV „Eintracht“ Jaucha e. V.

Termine im August 2009

Samstag, 01.08.2009
 13:00 Uhr SV Kickers Rasberg II - Eintracht Jaucha II
 15:00 Uhr SV Kickers Rasberg I - Eintracht Jaucha I
Freitag, 07.08.2009
 18:00 Uhr Eintracht Jaucha AH - Eintracht Theißen AH
Samstag, 08.08.2009
 13:00 Uhr Meuchener SV II - Eintracht Jaucha II
 15:00 Uhr Meuchener SV - Eintracht Jaucha
Samstag, 15.08.2009
 12:30 Eintracht Jaucha II - WFV Schwarz- Gelb II
 15:00 Eintracht Jaucha - WFV Schwarz- Gelb 
Samstag, 22.08.2009
 13:00 Uhr SV Keutschen II - Eintracht Jaucha II
 15:00 Uhr SV Keutschen - Eintracht Jaucha
Freitag. 28.08.2009
 18:00 Uhr SV Großgrimma AH - Eintracht Jaucha AH
Samstag, 29.08.2009
 12:30 Uhr Eintracht Jaucha II - Schwarz- Gelb Deuben II
 15:00 Uhr Eintracht Jaucha - Schwarz- Gelb Deuben

gez. H. Nitschke, 2. Vorsitzender
SV Eintracht Jaucha

1. Skatverein Hohenmölsen 1994 e. V.

Spielplan Monat August 2009 

Sonntag, 02.08.2009     10:00 Uhr
 IX. Skatturnier um den Getränke – Andreas - Pokal
 im „Wildbad“ Trebnitz – Siedlung.
Freitag, 07.08.2009     18:30 Uhr
 31. Trainingstag im SKZ „Lindenhof“ Hohenmölsen.
Freitag, 14.08.2009     18:30 Uhr
 32. Trainingstag im SKZ „Lindenhof“ Hohenmölsen
Sonnabend, 15.08.2009     10:00 Uhr
 Skatturnier um den Gambrinus – Pokal
 in der Gaststätte „Gambrinus“ in Webau.
Freitag, 21.08.2009     18:30 Uhr
 33. Trainingstag im SKZ „Lindenhof“ Hohenmölsen.
Freitag, 28.08.2009     18:30 Uhr
 34. Trainingstag im SKZ „Lindenhof“ Hohenmölsen.
Sonnabend, 29.08.2009     10:00 Uhr
 29. Deutschlandpokal in Kirchheim (Hessen),
 gespielt werden 3 Serien.

Vorschau

Sonnabend, 05. 09.2009     10.00 Uhr
 Skatturnier um den Herbstmarkt – Pokal
 im SKZ „Lindenhof“ Hohenmölsen.

Sonnabend, 19. 09.2009     10.00 Uhr
 Skatturnier um den Friedenseiche – Pokal
 in der Gaststätte „Friedenseiche“ in Zorbau.

Änderungen vorbehalten!
gez. Pohle / Pressewart.

Hallo, Hohenmölsener! 
Sie suchen einen neuen Partner? 

Wir bieten Ihnen eine neue Heimat!
Kurze Wege – faire Preise! 

Reparaturen aller Fabrikate, 
z. B. Seat, Opel, Skoda, VW, Fiat, Ford, etc.

Werkstattersatzwagen kostenlos! 
Hol- & Bringservice kostenlos! 

Wir freuen uns auf Sie! 

Danksagung

Die SG Wählitz möchte sich an dieser Stelle bei ihren Sponsoren 
und Förderern für die Unterstützung der vergangenen Saison 
2008/09 sowie für das Kegelsportfest 2009 recht herzlich bedanken.

Stadt Hohenmölsen, Bürgermeister Hans Dieter von Fintel, Bäcker-
meister Reinhard Hanke Wählitz, Ortsbürgermeister Jürgen Reim, 
Kurierdienst Uwe Abraham Markröhlitz, FA Volker Engelmann 
Webau, MIBRAG Theißen, FA Henseleit & Ziegler HHM, Cornelia 
Ziegler HHM, Gaststätte „Gambrinus” Webau, Fernwärme GmbH 
HHM, Pflegedienst Heidrun Winkler Webau, Autoservice Berndt 
HHM, Rechtsanwalt Bernd Hoffmann HHM, Heinz Tittmann Wählitz, 
FA Gegenbauer Property Service Leipzig, Elektro Nidoschefsky 
HHM, Familie Achim Schneider Wählitz, Stadtrat Udo Meißner, 
Schlüsseldienst Behnisch, Fanfarenzug HHM, Jacky Racing Team 
Leipzig und bei allen nicht genannten.

Der Vorstand
SG Wählitz

SG Wählitz e.V.

Abteilung Handball

In der GLÜCKAUF SPORTHALLE Hohenmölsen finden folgende 
Handballspiele statt:

Samstag, 29.08.2009
 14:00 Uhr SV GGR weibl. Jgd. D - Chemie Zeitz Jgd. D
 16:00 Uhr SV GGR Damen - PSV Halle Damen

gez. W. Wagner
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SV Großgrimma e.V. FZE „Am Wasserturm“

Öffnungszeiten: Mo.- Do. 14:00 - 20:00 Uhr
  Fr.-Sa. 14:00 - 21:00 Uhr

Unser tägliches Angebot für August 2009

 Mo. 16:00 - 18:00 Uhr Basteln/ kreatives Gestalten
 Di.  15:00 - 17:00 Uhr Kochen
 Do. 15:00 - 17:00 Uhr Tischkicker
 Fr. 18:00 - 20:00 Uhr  Tischtennis

Das Jugendcafe und das Internet in der FZE „ Am Wasserturm“ kann 
zu den genannten Öffnungszeiten genutzt werden.

Zusatzangebot im August

1. Familienfest
  Wann: 01.08.2009 14:00- 17:00 Uhr
  Wo: Außengelände der FZE (ehemaliges Freibad)

Spiele für die ganze Familie wie z. B.
Schildkröten rennen, Büchsen werfen, wer tötet den Drachen, ver-
schiedene Indianerspiele, Bogen schießen, Pferde reiten, Hufeisen 
werfen, Holzklotz stoßen
und, und, und…

Für das leibliche Wohl wird gesorgt mit:
Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Limo, Knüppelkuchen sowie 
alkoholfreie Mixgetränke.
Weitere Höhepunkte sind in Vorbereitung.
Eintritt frei

Grillen
  Wann: Fr. 21.08.2009 ab 17:00 Uhr
  Wo: Außengelände der FZE

Fragen zum allgemeinen Programm und zu den Angeboten werden 
unter Tel.034441/ 21 864 oder 0177/ 1593527 entgegengenommen 
und beantwortet.
Ihr könnt uns auch erreichen unter: cjd-weissenfels-fze-hhm@t-online.de 

Dieter Strohschein
Hausleiter

 

 

 

präsentiert Europäischen Spitzenhandball  

 

 

vs. 

 

 

      Redbergslid IK Göteburg          SV Concordia Delitzsch 

 

Den Handballfreunden des SV Großgrimma, ist in  Zusammenarbeit mit der Sportagentur Rospo 
Consult  gelungen, den Welt -Jahrhundert-Handballer  Magnus Wislander mit seiner Mannschaft 
Redbergslid IK Göteburg nach Hohenmölsen in die GLÜCK AUF Sporthalle zu holen. Der 20fache 

schwedische Meister  führt in Sachsen-Anhalt mit seinem jetzigen neu formierten Team ein 
Trainingslager durch. 

Ebenso ist die Mannschaft des  SV Concordia Delitzsch mit harten Training  in der Vorbereitung, 
somit ist die Mannschaft von Redbergslid IK Göteburg eine absolute Herausforderung.           

Unsere  Damen der  1.Mannschaft des SV Großgrimma bestreitet ein Vorspiel                                           
(stand noch nicht fest bis Redaktionsschluss) in ihrer Vorbereitung.  

So einen Leckerbissen der besonderen Art sollte sich keiner entgehen lassen. 

Wir freuen uns auf eure Unterstützung. 

 

 

 

Jetzt Karten sichern 

Wann :  

26.08.2009 

Wo: 

GLÜCK AUF Sporthalle  
Hohenmölsen 

Einlass:  

ab 16.30 
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Jetzt Karten sichern 

Wann :  

26.08.2009 

Wo: 

GLÜCK AUF Sporthalle  
Hohenmölsen 
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ab 16.30 

Den Handballfreunden des SV Großgrimma, ist in  Zusammenarbeit 
mit der Sportagentur Rospo Consult  gelungen, den Welt-Jahrhundert-
Handballer  Magnus Wislander mit seiner Mannschaft Redbergslid 
IK Göteburg nach Hohenmölsen in die GLÜCK AUF Sporthalle zu 
holen. Der 20fache schwedische Meister  führt in Sachsen-Anhalt 
mit seinem jetzigen neu formierten Team ein Trainingslager durch.
Ebenso ist die Mannschaft des  SV Concordia Delitzsch mit harten 
Training  in der Vorbereitung, somit ist die Mannschaft von Redberg-
slid IK Göteburg eine absolute Herausforderung.          
Unsere  Damen der  1. Mannschaft des SV Großgrimma bestreitet ein 
Vorspiel (Der Gegner stand noch nicht fest bei Redaktionsschluss.) 
in ihrer Vorbereitung auf dieses Ereignis.

So einen Leckerbissen der besonderen Art sollte sich keiner entgehen 
lassen.

Wir freuen uns auf eure Unterstützung.

Kartenvorverkauf: Bürgerbüro am Markt , Hohenmölsen
  Sportlerheim SV Großgrimma
  Fremdenverkehrsverein Weißenfels

präsentiert

Europäischen Spitzenhandball 

Redbergslid IK Göteburg - Concordia Delitzsch

GLÜCKAUF SPORTHALLE Hohenmölsen
26.08.2009 – Einlass ab 16:30 Uhr
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SILVESTER BEI DEN SPESSARTRÄUBERN 30.12.09-02.01.2010
Hotel „Holiday-Inn“ in Fulda p.P im DZ nur 399,- €
SILVESTER IM HARZ 28.12.09-02.01.2010
***Hotel „Harz-Autel“ in Bad Harzburg p.P im DZ nur 533,- €

WEIHNACHTEN IM WIENERWALD 22.12.-26.12.2009
***Hotel „Helenenstüberl“ im Helenental p.P im DZ Kat. 2 nur 380,- €

WEIHNACHTEN IN DER SÄCHSISCHEN SCHWEIZ 23.12.-26.12.2009
***Berghotel „Bastei“ p.P im DZ nur 345,- €
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Herzlichen 
Glückwunsch

Die Stadtverwaltung 
Hohenmölsen gratuliert allen 

Geburtstagskindern 
und Jubilaren der Stadt 

Hohenmölsen und der 
Ortschaften und verbindet damit 

beste Wünsche 
für ein neues Lebensjahr in 
Gesundheit und Freude.

Ich bin dein
Busfahrplan
Bus 1 Wengelsdorf 

18.00 Uhr  Wengelsdorf 
18.05 Uhr  Großkorbetha 
18.08 Uhr  Schkortleben 
18.10 Uhr  Burgwerben 
18.20 Uhr  Reichardtswerben
18.25 Uhr  Tagewerben 
18.35 Uhr  Weißenfels 
18.40 Uhr  Borau  
18.42 Uhr  Zorbau  
18.45 Uhr  Granschütz 
18.48 Uhr  Aupitz  
19.15 Uhr  Zeitz

Bus 2 Weißenfels

18.00 Uhr  Weißenfels
18.05 Uhr  Langendorf
18.10 Uhr  Leißling EKZ
18.15 Uhr  Prittitz
18.17 Uhr  Gröbitz
18.20 Uhr  Stößen
18.25 Uhr  Kistritz
18.27 Uhr  Krauschwitz
18.35 Uhr  Teuchern
18.38 Uhr  Runthal
18.45 Uhr  Tackau
19.15 Uhr  Zeitz

Bus 3 Markwerben 

18.00 Uhr  Markwerben 
18.08 Uhr  Lobitzsch 
18.10 Uhr  Uichteritz  
18.20 Uhr  Goseck  
18.23 Uhr  Markröhlitz 
18.30 Uhr  Pettstädt  
18.34 Uhr  Obschütz 
18.36 Uhr  Storkau  
18.48 Uhr  Weißenfels 
19.15 Uhr  Zeitz

Bus 4 Lösau

18.00 Uhr  Lösau
18.02 Uhr  Rippach
18.08 Uhr  Röcken
18.12 Uhr  Lützen
18.15 Uhr  Kaja
18.20 Uhr  Großgörschen
18.25 Uhr  Starsiedel
18.27 Uhr  Gostau
18.32 Uhr  Poserna
18.40 Uhr  Göthewitz
18.42 Uhr  Taucha
18.45 Uhr  Webau
18.50 Uhr  Hohenmölsen
18.55 Uhr  Werschen
19.15 Uhr  Zeitz

Rückfahrt ab Zeitz gleiche 
Strecken. Abfahrt 0.30 Uhr
ab Busbahnhof.

Eine Initiative 
von

www.burgenlandkreis.de  |  www.ich-bin-dein-schutzengel.de   
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unterstützt
durch:

Live: DINa4 (Jena)  

Schlosshof Zeitz
Sa 15.08.2009 ab 19 Uhr

Reisebüro am Markt
Markt	5	•	06679	Hohenmölsen		•		Tel.:	03	44	41	/	47	60

Beratung und Buchung:

KREUZFAHRT „INSELWELT KROATIENS“
Dubrovnik - Korcula - Sibenik - Trogir - Split - Nationalparks

KREUZFAHRT MIT DER MS „BELLE DE L‘ ADRIATIQUE“

Reisetermine:
13.05.-20.05.2010 und 
30.09.-07.08.2010

Reisepreis: p.P. in einer 2-Bett-Kabine
  Hauptdeck

1995,- €
inkl. Getränkepaket!


